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1 § 3 Mitgliedschaft (1)Mitglieder des NRWIV können Vereine mit Sitz in Nordrhein-Westfalen werden, die Iaido
betreiben. Soweit nur in einer Abteilung eines Vereins Iaido betrieben wird, betrifft die Mitgliedschaft nur die Ab-
teilung dieses Vereins. Sind aus einem Regierungsbezirk des Landes Nordrhein-Westfalen noch keine Vereine
Mitglied im NRWIV, so können in der Übergangszeit bis zum 31.12.2004 auch Einzelpersonen aus diesem Regie-
rungsbezirk als Mitglieder in den NRWIV aufgenommen werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftli ch an den Vor-
stand zu richten. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den
Vorstand kann der Antragsteller die Mitgliederversammlung anrufen. (2) Der NRWIV ist verpfli chtet, allen Ver-
einen, die in Nordrhein-Westfalen Iaido im Sinne des Amateurgedankens betreiben wollen, und die Voraussetzun-
gen des § 3 Abs. 3 der Satzung erfüllen, die Mitgliedschaft einzuräumen, es sei denn, es liegen Gründe vor, die bei
schon bestehender Zugehörigkeit zum Ausschluss nach § 3 Abs. 4 führen würden. (3) Vereine müssen als steuer-
begünstigte Körperschaften anerkannt sein. Dies ist durch Vorlage eines Freistellungsbescheides nachzuweisen.
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2 § 3 (4)Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei schwerer Schädigung des Zwecks oder des Anse-
hens des NRWIV oder bei Beitragsrückstand in Höhe eines Jahresbetrages um mehr als sechs Monate nach seiner
Fälli gkeit an den NRWIV oder an den Bundesverband, in dem der Landesverband Mitglied ist, kann ein Mitglied
durch Beschluss des Vorstandes aus dem NRWIV ausgeschlossen werden. Anträge auf Ausschluss eines Mitgliedes
sind an den Vorstand zu richten. Antragsberechtigt sind Angehörige des Vorstandes oder ein Mitglied. Ein solcher
Antrag ist dem Vorstand unverzüglich zur Entscheidung vorzulegen. Vor der Entscheidung ist das auszuschließende
Mitglied zuhören.
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3 § 5 (2)Die ordentli che Mitgliederversammlung findet möglichst im ersten Halbjahr eines jeden Jahres statt. Die
Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt mit einer Frist von zwei Wochen. Sie ist den Mitgliedern jedoch
mindestens zwei Monate vor dem Zusammentritt der Versammlung schriftli ch mit einfachem Brief anzukündigen
mit der Aufforderung, bis vier Wochen vor dem Zusammentritt Anträge schriftli ch beim Vorstand einzureichen.
Diese, sowie die Anträge des Vorstands sind den Mitgliedern in einer Tagesordnung zwei Wochen vor dem Zu-
sammentritt mit einfachem Brief bekanntzugeben. Die Fristen beginnen mit der Absendung der Briefe an die letzt-
bekannte Anschrift der Mitglieder. Anträge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, können auf der Mitgliederver-
sammlung nur behandelt werden, wenn sie nicht der vorherigen Ankündigung bedürfen. (3) Eine außerordentli che
Mitgliederversammlung kann aus wichtigem Grund vom Vorstand einberufen werden. Der Vorstand ist zur Einbe-
rufung einer außerordentli chen Mitgliederversammlung verpfli chtet, wenn mindestens 1/4 der Mitglieder dies be-
antragen. Die außerordentli che Mitgliederversammlung ist unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einfachem
Brief innerhalb von vier Wochen einzuberufen. § 5  Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend.

4  § 5 (4) Nach ordnungsgemäßer Einladung ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig.
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5 § 5 (6)Für eine Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder erforderli ch. Satzungsänderungen müssen in der Einladung mit dem Wortlaut der geänderten
Paragraphen bekannt gegeben werden.

6 § 5(7) Das Stimmrecht wird wie folgt geregelt:
a) Einzelmitglieder haben keine Stimme,
b) Vereine haben pro begonnener Dekade von Mitgliedern, die einen Beitrag an den Bundes- oder Landesverband ge-
zahlt haben und dem NRWIV gemeldet sind, eine Stimme, höchstens fünf Stimmen. Kommt ein Verein seiner Stär-
kemeldung nicht termingerecht nach, hat er keine Stimme auf der Mitgliederversammlung. Die Gesamtstimmen eines
Mitglieds sind einheitli ch abzugeben. Jeder dem NRWIV angehörende Verein wird von einem/einer Delegierten ver-
treten. Der/die Delegierte bedarf der schriftli chen Bestätigung des jeweili gen Vereins und kann nur diesen vertreten.
Die Deligiertenvollmacht ist vom Vereinsvorstand auszustellen.
c) Der Vorstand hat eine Stimme. Bei Wahlen hat er kein Stimmrecht.
d) Stimmübertragungen zwischen den Mitgliedern sind nicht zulässig.
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7 Wegen dem Umfang dieses Paragraphen wird auf die Satzung verwiesen.
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8 § 6 (5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
9 § 6 (4) Jedes Vorstandsmitglied ist bei seiner Tätigkeit an die Satzung, die Geschäftsordnungen und die Beschlüsse 
               der Mitgliederversammlung gebunden.
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